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Bekanntmachung der Unteren Bauaufsichtsbehörde 

 

Öffentliche Zustellung 
 

Der Bescheid der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Havelland vom  

 

15.08.2017, AZ: 63-02600-16 

 

an              Association of Jewish Refugees,  

Erbengemeinschaft nach Siegbert Sinason 

 

letzte bekannte Anschrift: 

Winston House 

2 Dollis Park 

Finchley 

London N3 1 HF 

GB 

 

konnte nicht zugestellt werden.  

 

Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß §§ 1 und 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Brandenburg (BbgVwZG) zugestellt. 

 

Der Bescheid kann beim Landkreis Havelland, Untere Bauaufsichtsbehörde, Waldemardamm 3 in 
14641 Nauen zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten oder nach vorheriger Terminvereinbarung 
von einem Vertreter der Erbengemeinschaft oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in 
Empfang genommen werden. 

 

Sprechzeiten:  Dienstag   von 09.00 – 12.00 und 15.00 – 18.00 Uhr 

       Donnerstag  von 09.00 – 12.00 Uhr 

        

Der Bescheid gilt nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt – als zugestellt (§ 10 Abs.2 S.6 VwZG). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellfiktion die Widerspruchsfrist gem. § 80 Abs.1 
VwGO in Gang gesetzt wird. 

 

Nauen, den 25.01.2018 

 

Im Auftrag 

 

gez. Dauter 

Amtsleiterin 
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Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen 
 
 
Der folgende Dienstausweis wird hiermit für ungültig erklärt: 
 
Lippold, Marlen, Nr. 466, gültig bis 31.12.2018 
 
 
Gez. 
 
i.V. Herrig 
 
Adler 
Amtsleiter 
 
 
 
 

Beschlüsse der Sitzung des Kreistages  

des Landkreises Havelland vom 11.12.2017 
 
 
BV-0309/17 
Entsendung eines Mitgliedes in den Verwaltungsrat der Rathenower Werkstätten gGmbH 
 
Der Kreistag beschließt mehrheitlich: 
 
In den Verwaltungsrat der Rathenower Werkstätten gGmbH wird entsandt: 
 
Ulf Gottwald 
 
Dieser Beschluss soll zur nächsten Sitzung des Organs wirksam werden. 
 
Die Entsendung gilt für die Dauer der Wahlperiode des Kreistages. Sollte durch den 
Gesellschaftsvertrag eine bestimmte Amtszeit vorgeschrieben sein und bei Ablauf dieses Zeitraumes 
keine abweichende Entscheidung durch den Kreistag getroffen werden, gilt die Entsendung auch für 
die folgende Amtszeit. Das Recht zur jederzeitigen Abberufung bleibt unberührt. 
Soweit gesellschaftsrechtliche Bestimmungen eine Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsgremiums 
durch die Gesellschafterversammlung vorschreiben, wird der Landrat bzw. der von ihm 
bevollmächtigte Vertreter des Gesellschafters angewiesen; das Stimmrecht bei Vorliegen der übrigen 
Voraussetzungen nach Maßgabe dieses Beschlusses auszuüben. 
 
 
BV-0317/17 
Beschluss des festgestellten Jahresabschlusses für den Landkreis Havelland per 31.12.2016 
 
Der Kreistag beschließt einstimmig den festgestellten Jahresabschluss für den Landkreis Havelland 
per 31.12.2016. 
 
Gemäß § 82 Abs. 5 BbgKVerf wird darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in den Jahresabschluss 
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und die Anlagen nehmen kann. Der Jahresabschluss einschl. der dazugehörigen Anlagen liegt 
während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme in der Kämmerei des Landkreises Havelland 
aus. 
 
Rathenow, den 08.01.2018 
 
gez. 
 
Lewandowski 
Landrat 
 
 
BV-0316/17 
Entlastung des Landrates für das Haushaltsjahr 2016 
 
Der Kreistag des Landkreises Havelland entlastet den Landrat einstimmig für das Haushaltsjahr 2016. 
 
 
BV-0305/17 
Höchstbetrag der Kassenkredite 
 
Der Kreistag beschließt einstimmig den Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf. Der Höchstbetrag wird ab dem 
01.01.2018 auf 27.000.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 
BV-0312/17 
Einwendungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 129 Abs. 1 BbgKVerf zum Entwurf der 
Haushaltssatzung 2018 
 
Der Kreistag beschließt mehrheitlich: 
Die aus der Anlage 1 ersichtlichen Einwendungen 1 – 3 werden abgelehnt. 
 
Die Anlagen der Beschlussvorlage und die Einwendungen der kreisangehörigen Gemeinden sind 
diesem Amtsblatt am Ende angefügt. 
 
 
BV-0323/17 
Haushaltsbegleitender Beschluss: Absenkung der Kreisumlagezahllast im Jahr 2018 aufgrund 
möglicher Mehrerträge gemäß Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie zur Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit den durch 
Leerstand von Unterbringungsplätzen in bestehenden Flüchtlingsunterkünften entstandenen 
Aufwendungen (Fairer Lastenausgleich) 
 
Der Kreistag beschließt einstimmig bei eventuell eingehenden Mehrerträgen bezüglich der 
Kostenerstattung im Asylbereich durch eine wie oben beschriebene zukünftige Richtlinie „Fairer 
Lastenausgleich“ eine Absenkung der Kreisumlagezahllast für die kreisangehörigen Gemeinden im 
laufenden Haushaltsjahr 2018. 
 
 
BV-0306/17 
Haushaltssatzung des Landkreises Havelland 2018 
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Der Kreistag des Landkreises Havelland beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 
mehrheitlich. 
 
Die Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Jahr 2018 wurde im Amtsblatt 23/2017 
veröffentlicht. 
 
 
BV-0315/17 
Neue Gebührenordnung für Amtshandlungen des Amts- und Vertrauensärztlichen 
Dienstes/Sachgebiet 53.4 im Gesundheitsamt 
 
Der Kreistag beschließt einstimmig die neue Gebührenordnung für Amtshandlungen des Amts- und 
Vertrauensäztlichen Dienstes/Sachgebiet 53.4 im Gesundheitsamt. 
 
 
BV-0303/17 
Verordnung zur Neu-Festsetzung des Wasserschutzgebietes Pausin 
 
Der Kreistag beschließt einstimmig die Verordnung zur Neu-Festsetzung des Wasserschutzgebietes 
Pausin in der als Anlage beigefügten Fassung. 
 
 
Die Verordnung wurde im Amtsblatt 23/2017 veröffentlicht. 
 
 
BV-0311/17 
Dritte Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung für den Landkreis Havelland vom 
08.12.2014 
 
Der Kreistag beschließt einstimmig die Dritte Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung für den 
Landkreis Havelland vom 08.12.2014. 
 
 
Die Dritte Änderungssatzung wurde im Amtsblatt 23/2017 veröffentlicht. 
 
 
 
BV-0313/17 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst 2018 
 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den 
Rettungsdienst des Landkreises Havelland, die zum 1. Januar 2018 in Kraft treten soll, einstimmig. 
 
 
Die Satzung wurde im Amtsblatt 24/2017 veröffentlicht. 
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Anlage 1 BV-0312/17 

 

Darstellung der Einwendungsschwerpunkte zur Beschlussvorlage 
über die Einwendungen der kreisangehörigen Gemeinden zur 
Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 
2018 

 
Zusammengefasst nach Themenschwerpunkten sind im Rahmen der 
Haushaltsplanung 2018 folgende Einwendungen zu beschließen: 
 
1. Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 

 0,77 % durch Verzicht Kreditablösung 
 1,24 % aus erstatteten Flüchtlingskosten und nicht benötigter 

Kreisumlage 2017 
 2,00 % aus Ergebnisverbesserung 2016 
 
Abgelehnt 
 

2. Haushaltssituation der Kommunen wurde nicht berücksichtigt 
 
Abgelehnt 
 

3. Festsetzung der differenzierten Kreisumlage in absoluten Beträgen 
rechtswidrig 

  
Abgelehnt 

 

 

4. Sonstige Informationsbedarfe zur Haushaltsplanung 2018 

 
4.1 Steigende Kinderbetreuungskosten 
 
4.2 Abweichungen bei den Abschreibungen 

 
4.3 Folgekosten BTC 

 
4.4 Steigende Personalkosten 
 
4.5 Liquiditätssicherung 

 
4.6 Rücklage und Vorsorge 

 
4.7 Keine Übereinstimmung zwischen Ergebnisrechnung Pos. 19/20 und 

der Übersicht der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung des 
          Landkreises Havelland (Haushaltsentwurf 2018 S. 629) 



Anhörung der Gemeinde Brieselang 

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt ja

Rücklagen aus Überschüssen 16,9 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse -

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 430
Differenz 35
Gewerbesteuer 310
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

985.600,00
Pflichtaufgaben in € 18.631.800,00
freiwillige Aufgaben in % 5,02
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 19.617.400,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 5.358.908,04
2013 5.823.354,43 8,7
2014 6.056.915,82 4
2015 6.289.916,37 3,8
2016 6.464.233,74 2,8
2017 7.215.970,16 11,6

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Gemeinde Dallgow-Döberitz

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen k.A. 

geprüfte Jahresabschlüsse 2011

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 290
Differenz 5
Grundsteuer B 420
Differenz 25
Gewerbesteuer 350
Differenz 30

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

547.600,00
Pflichtaufgaben in € 15.559.800,00
freiwillige Aufgaben in % 3,40
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 16.107.400,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 4.325.685,76
2013 4.324.443,33 -
2014 4.775.246,66 10,4
2015 5.236.526,72 9,7
2016 5.364.348,06 2,4
2017 6.028.555,68 12,4

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Stadt Falkensee

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt ja

Rücklagen aus Überschüssen 52,6 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse 2012

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 400
Differenz 5
Gewerbesteuer 350
Differenz 30

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

3.675.400,00
Pflichtaufgaben in € 69.274.900,00
freiwillige Aufgaben in % 5,04
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 72.950.300,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 21.548.994,91
2013 22.808.815,52 5,8
2014 23.880.735,78 4,7
2015 25.714.583,05 7,7
2016 25.928.199,18 0,8
2017 28.837.121,04 11,2

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Stadt Ketzin/Havel

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 1,29 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse 2014

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 400
Differenz 5
Gewerbesteuer 325
Differenz 5

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

879.000,00
Pflichtaufgaben in € 9.263.150,00
freiwillige Aufgaben in % 8,67
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 10.142.150,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 3.101.714,40
2013 3.330.019,03 7,4
2014 3.418.289,55 2,7
2015 3.526.759,62 3,2
2016 3.463.794,40 -1,8
2017 3.690.577,52 6,5

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Gemeinde Milower Land

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 2,4 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse 2014

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 374
Differenz 21
Gewerbesteuer 300
Differenz 20

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

269.200,00
Pflichtaufgaben in € 6.539.800,00
freiwillige Aufgaben in % 3,95
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 6.809.000,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 1.943.632,20
2013 1.988.070,58 2,3
2014 2.059.857,79 3,6
2015 2.187.995,75 6,2
2016 2.161.763,29 -1,2
2017 2.309.748,56 6,8

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Stadt Nauen 

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt ja

Rücklagen aus Überschüssen 14,4 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse 2014

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 425
Differenz 30
Gewerbesteuer 320
Differenz 0

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

1.324.400,00
Pflichtaufgaben in € 30.393.800,00
freiwillige Aufgaben in % 4,18
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 37.718.200,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 8.159.076,29
2013 9.335.788,80 14,4
2014 9.046.906,56 -3,1
2015 9.401.319,00 3,9
2016 9.526.257,54 1,3
2017 10.276.727,44 7,9

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Stadt Premnitz 

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt ja

Rücklagen aus Überschüssen 3,7 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse 2012

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 280
Differenz 15
Grundsteuer B 380
Differenz 15
Gewerbesteuer 310
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

720.900,00
Pflichtaufgaben in € 11.793.400,00
freiwillige Aufgaben in % 5,76
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 12.514.300,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 4.217.188,25
2013 4.397.869,60 4,3
2014 4.495.536,06 2,2
2015 4.752.039,20 5,7
2016 4.342.116,31 -8,6
2017 4.771.985,12 9,9

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Stadt Rathenow 

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt ja

Rücklagen aus Überschüssen 2,7 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse 2013

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 450
Differenz 55
Gewerbesteuer 350
Differenz 30

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

1.624.740,00
Pflichtaufgaben in € 40.993.260,00
freiwillige Aufgaben in % 3,81
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 42.618.000,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 12.707.725,75
2013 13.185.833,83 3,8
2014 13.178.741,95 -0,1
2015 13.832.051,65 5
2016 13.622.902,90 -1,5
2017 14.847.174,16 9

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Gemeinde Schönwalde-Glien 

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 7,6 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse -

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 420
Differenz 25
Gewerbesteuer 320
Differenz 0

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

498.200,00
Pflichtaufgaben in € 14.227.900,00
freiwillige Aufgaben in % 3,38
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 14.726.100,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 4.227.432,26
2013 4.456.139,18 5,4
2014 4.680.486,55 5
2015 5.107.405,87 9,1
2016 5.095.915,09 -0,2
2017 5.702.117,68 11,9

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Gemeinde Wustermark

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 9,3 Mio. €

geprüfte Jahresabschlüsse 2012

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 380
Differenz 15
Gewerbesteuer 330
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

441.800,00
Pflichtaufgaben in € 16.004.600,00
freiwillige Aufgaben in % 2,69
Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 16.446.400,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz entfällt

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 3.855.886,57
2013 4.349.046,25 12,8
2014 4.483.359,75 3,1
2015 4.840.097,00 8
2016 4.915.150,48 1,6
2017 5.628.004,48 14,5

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Friesack - Stadt Friesack

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 347.000

geprüfte Jahresabschlüsse -

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 280
Differenz 15
Grundsteuer B 385
Differenz 10
Gewerbesteuer 315
Differenz 5

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

48.000,00
Pflichtaufgaben in € 3.608.450,00
freiwillige Aufgaben in % 1,31

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 3.656.450,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 23,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 1.077.371,94
2013 1.129.990,96 4,9
2014 1.162.618,01 2,9
2015 1.233.880,42 6,1
2016 1.241.057,14 0,6
2017 1.453.145,68 17,1

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Friesack - Gemeinde Mühlenberge

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 362.000

geprüfte Jahresabschlüsse -

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 280
Differenz 15
Grundsteuer B 385
Differenz 10
Gewerbesteuer 315
Differenz 5

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

37.900,00
Pflichtaufgaben in € 975.600,00
freiwillige Aufgaben in % 3,74

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.013.500,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 23,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 324.360,28
2013 337.222,51 4
2014 367.803,70 9,1
2015 370.113,70 0,6
2016 375.069,00 1,3
2017 399.875,84 6,6

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Friesack - Gemeinde Paulinenaue

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 780.000

geprüfte Jahresabschlüsse -

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 265
Differenz 30
Grundsteuer B 377
Differenz 18
Gewerbesteuer 321
Differenz 1

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

8.800,00
Pflichtaufgaben in € 1.769.750,00
freiwillige Aufgaben in % 0,49

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.778.550,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 23,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 528.380,65
2013 564.660,43 6,9
2014 570.414,96 1
2015 608.462,12 6,7
2016 606.496,78 -0,3
2017 656.614,56 8,3

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Friesack  - Gemeinde Pessin

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 290.000

geprüfte Jahresabschlüsse -

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 265
Differenz 30
Grundsteuer B 377
Differenz 18
Gewerbesteuer 321
Differenz 1

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

33.200,00
Pflichtaufgaben in € 979.300,00
freiwillige Aufgaben in % 3,28

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.012.500,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 23,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 276.435,29
2013 306.057,67 10,7
2014 305.450,86 -0,2
2015 335.558,50 9,9
2016 330.188,37 -1,6
2017 351.416,80 6,4

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Friesack - Gemeinde Retzow

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 203.000

geprüfte Jahresabschlüsse -

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 273
Differenz 22
Grundsteuer B 383
Differenz 12
Gewerbesteuer 324
Differenz 4

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

4.100,00
Pflichtaufgaben in € 919.400,00
freiwillige Aufgaben in % 0,44

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 923.500,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 23,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 229.256,66
2013 240.712,60 5
2014 243.973,21 1,4
2015 260.276,62 6,7
2016 252.563,85 -3
2017 270.916,24 7,3

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Friesack - Gemeinde Wiesenaue

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 182.000

geprüfte Jahresabschlüsse -

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 295
Differenz 0
Grundsteuer B 395
Differenz 0
Gewerbesteuer 321
Differenz 1

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

28.300,00
Pflichtaufgaben in € 1.010.200,00
freiwillige Aufgaben in % 2,73

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.038.500,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 23,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 315.504,47
2013 330.453,81 4,7
2014 338.812,42 2,5
2015 359.887,90 6,2
2016 357.484,93 -0,7
2017 390.370,40 9,2

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Nennhausen - Gemeinde Kotzen

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen HSK

geprüfte Jahresabschlüsse /

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 400
Differenz 5
Gewerbesteuer 320
Differenz 0

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

21.700,00
Pflichtaufgaben in € 680.400,00
freiwillige Aufgaben in % 3,09

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 702.100,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 40,50%

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 249.421,51
2013 261.735,68 4,9
2014 266.031,38 1,6
2015 281.200,87 5,7
2016 277.175,32 -1,4
2017 301.177,52 8,7

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Nennhausen - Gemeinde Märkisch Luch

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 191.203

geprüfte Jahresabschlüsse /

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 400
Differenz 5
Gewerbesteuer 320
Differenz 0

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

40.900,00
Pflichtaufgaben in € 1.421.900,00
freiwillige Aufgaben in % 2,80

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.462.800,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 40,50%

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 545.347,04
2013 541.857,60 -0,6
2014 580.310,37 7,1
2015 619.579,75 6,8
2016 618.340,48 -0,2
2017 674.764,72 9,1

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Nennhausen - Gemeinde Nennhausen

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 290.891

geprüfte Jahresabschlüsse /

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 400
Differenz 5
Gewerbesteuer 330
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

72.600,00
Pflichtaufgaben in € 2.045.800,00
freiwillige Aufgaben in % 3,43

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 2.118.400,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 40,50%

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 779.989,84
2013 830.070,88 6,4
2014 844.576,12 1,7
2015 904.574,47 7,1
2016 904.702,72 -
2017 986.431,04 9

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Nennhausen - Gemeinde Stechow-Ferchesar

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 231.658

geprüfte Jahresabschlüsse /

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 400
Differenz 5
Gewerbesteuer 320
Differenz 0

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

75.600,00
Pflichtaufgaben in € 1.075.300,00
freiwillige Aufgaben in % 6,57

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.150.900,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 40,50%

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 377.095,12
2013 394.441,75 4,6
2014 431.258,85 9,3
2015 465.795,42 8
2016 429.385,74 -7,8
2017 473.221,84 10,2

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Rhinow - Gemeinde Gollenberg

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 315.425

geprüfte Jahresabschlüsse 2015

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 365
Differenz 30
Gewerbesteuer 310
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

56.500,00
Pflichtaufgaben in € 498.100,00
freiwillige Aufgaben in % 10,19

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 554.600,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 33,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 178.451,86
2013 184.478,15 3,4
2014 190.625,91 3,3
2015 218.771,40 14,8
2016 211.053,18 -3,5
2017 208.251,12 -1,3

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Rhinow - Gemeinde Großderschau

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 251.610

geprüfte Jahresabschlüsse 2015

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 380
Differenz 15
Gewerbesteuer 310
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

27.400,00
Pflichtaufgaben in € 447.100,00
freiwillige Aufgaben in % 5,77

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 474.500,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 33,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 203.957,09
2013 211.182,31 3,5
2014 211.061,40 -0,1
2015 219.167,57 3,8
2016 218.945,28 -0,1
2017 225.831,76 3,1

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Rhinow - Gemeinde Havelaue

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 459.400

geprüfte Jahresabschlüsse 2015

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 365
Differenz 30
Gewerbesteuer 310
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

68.600,00
Pflichtaufgaben in € 1.085.100,00
freiwillige Aufgaben in % 5,95

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.153.700,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 33,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 389.531,34
2013 406.486,99 4,4
2014 415.642,25 2,3
2015 438.412,20 5,5
2016 433.511,05 -1,1
2017 457.742,32 5,6

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Rhinow - Gemeinde Kleßen-Görne

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 369

geprüfte Jahresabschlüsse 2015

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 400
Differenz 5
Gewerbesteuer 310
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

32.500,00
Pflichtaufgaben in € 398.000,00
freiwillige Aufgaben in % 7,55

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 430.500,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 33,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 160.237,39
2013 167.003,26 4,2
2014 170.981,99 2,4
2015 178.206,30 4,2
2016 171.379,00 -3,8
2017 180.657,12 5,4

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Rhinow - Stadt Rhinow

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 165.192

geprüfte Jahresabschlüsse 2015

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 365
Differenz 30
Gewerbesteuer 310
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

66.400,00
Pflichtaufgaben in € 1.745.900,00
freiwillige Aufgaben in % 3,66

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.812.300,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 33,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 759.998,45
2013 804.475,81 5,9
2014 796.788,99 -1
2015 810.581,52 1,7
2016 812.640,99 0,3
2017 873.659,36 7,5

freiwillige Aufgaben in €



Anhörung Amt Rhinow - Gemeinde Seeblick

Bemerkungen der Kommune

1. Haushaltssituation

Ausgleich Ergebnishaushalt nein

Rücklagen aus Überschüssen 406.760

geprüfte Jahresabschlüsse 2015

2. Realsteuerhebesätze
(Abweichung zum Landesdurchschnitt)

Grundsteuer A 300
Differenz 5
Grundsteuer B 365
Differenz 30
Gewerbesteuer 310
Differenz 10

3. Verhältnis freiwillige - Pflichtaufgaben

44.600,00
Pflichtaufgaben in € 1.068.000,00
freiwillige Aufgaben in % 4,01

Gesamtauszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit in € 1.112.600,00

4. Amtsumlage 

Hebesatz 33,0

5. Vergleich der verfügbaren Steuerkraft und 
Schlüsselzuweisungen (abzügl. Kreisumlage)

Jahr Steuerkraft Steigerung 
und SZ in € ggü. Vorjahr %

2012 374.360,52
2013 396.342,98 5,9
2014 405.392,58 2,3
2015 432.520,75 6,7
2016 435.496,84 0,7
2017 465.832,08 7

freiwillige Aufgaben in €



Anlage 2 BV-0312/17 
 

Begründung zur Beschlussvorlage über die Einwendungen der 
kreisangehörigen Gemeinden zur Haushaltssatzung des Landkrei-
ses Havelland für das Haushaltsjahr 2018 
 
Hier: Einwendungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018 des Landkreises Havel-
land aufgrund des Einspruchsrechts gem. § 129 BbgKVerf 
Erörterungen am 04.10.2017 in der Anhörung mit den kreisangehörigen Gemeinden 
und Ämtern 
 
Über diese Einwendungen beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. 
 
Die Städte Premnitz, Rathenow, Ketzin/Havel, die Gemeinden Brieselang, Schönwalde-
Glien, Milower Land, Wustermark sowie die Ämter Rhinow, Friesack und Nennhausen haben 
folgende Einwendungen erhoben: 
 
 
1. Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 

 0,77 % durch Verzicht Kreditablösung 
 1,24 % aus erstatteten Flüchtlingskosten und nicht benötigter 

Kreisumlage 2017 
 2,00 % aus Ergebnisverbesserung 2016 
  

Themen der Einwendung: 
 • gemäß § 130 BbgKVerf darf Kreisumlage erhoben werden, soweit sonstige Finanz-

mittel den notwendigen Finanzbedarf nicht decken • Betrag der Kreisumlage liegt über dem notwendigen Bedarf  
(Stadt Premnitz) 

 • Hebesatz von 44 % wurde im Jahr 2017 nicht benötigt durch erstattete Kosten für 
Flüchtlingshilfe • Hebesatz würde sich rechnerisch auf 43,26 % verringern, da 60 % der Erstattung aus 
dem „fairen Lastenausgleich“ an die Kommunen weitergereicht wurden • Die Gesamterstattung für Flüchtlingskosten würde demnach 1,24 % der Kreisumlage 
entsprechen 
(Stadt Premnitz) 
(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 
(Gemeinde Wustermark) 

 (Amt Nennhausen) 
 
Festlegung: den Einwendungen wird nicht stattgegeben. 
 
 
0,77 % durch Verzicht Kreditablösung 
 
Die im Jahr 2018 veranschlagte außerordentliche Kredittilgung i.H.v. 1.373.293,79 € ist gem. 
§ 5 Nr. 38 KomHKV – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  - ein Be-
standteil des Finanzhaushaltes.  
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Anlage 2 BV-0312/17 
 

Investitionsprojekte, aber auch die Tilgung von Krediten, werden nicht aus der Kreisumlage 
finanziert.  
Die Kreisumlage ist gem. § 4 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Sie 
ist gemäß § 130 BbgKVerf eine geplante Fehlbedarfsdeckungsabgabe, die aufgrund der 
Zielsetzung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes veranschlagt wird. Weiterhin dient sie 
dazu, die Aufgabenerfüllung des Landkreises hinsichtlich des in der Haushaltsplanung fest-
gestellten Fehlbedarfes zu finanzieren, soweit keine anderweitigen Einnahmequellen des 
Kreishaushaltes mehr zur Verfügung stehen. 
 
Demzufolge besteht kein Zusammenhang zwischen Kreisumlage und Kredittilgung. Mithin 
würde auch der Verzicht der Kreditablösung im Jahre 2018 nicht eine Verringerung des He-
besatzes der Kreisumlage bewirken.  
 
 
1,24 % aus erstatteten Flüchtlingskosten und nicht benötigter Kreisumlage 2017 
 
Der vom Land initiierte „faire Lastenausgleich“ zur Erstattung von Flüchtlingskosten wurde 
vom Landkreis im Jahr 2017 mit einem haushaltsbegleitenden Beschluss des Kreistages 
vom 06.03.2017 (ÄA-0027/17) gegenüber den Gemeinden umgesetzt. Demzufolge kann 
dieser Betrag nicht noch einmal zur Minderung herangezogen werden. 
 
Festzustellen ist, dass im Gegensatz zum Vorjahr im Haushaltsplan 2018 alle Erstattungen 
einschließlich der Erstattungen für den Bereich Asyl berücksichtigt wurden. 
 
Die vorgenannten Gründe schließen demnach eine Minderung des Hebesatzes der Kreisum-
lage aus.   
 
Die Aussage, dass der Kreisumlagehebesatz von 44 % im Jahr 2017 aufgrund erstatteter 
Kosten für Flüchtlingshilfe nicht benötigt wird, ist nicht belastbar. Die Haushaltsdurchführung 
2017 ist noch nicht abgeschlossen, insoweit können zum derzeitigen Stand keine verlässli-
chen Aussagen z. B. zu Minderaufwendungen getroffen werden. 
 
 
2,00 % aus Ergebnisverbesserung 2016 
 
Das vorläufige Jahresergebnis 2016 schließt gegenüber der Planung mit einem Defizit von 
ca. 0,8 Mio. € ab und wurde durch die Inanspruchnahme der Rücklage gedeckt.   
Die Rücklage wurde geringer in Anspruch genommen als geplant, jedoch verbleibt ein Defizit 
zum Jahresende. Folglich wurde die Kreisumlage in voller Höhe benötigt. Die Ergebnisver-
besserung gegenüber der Haushaltsplanung 2016 ermöglicht einen weiterhin konstanten 
Kreisumlagehebesatz.  
 
 
Des Weiteren kann der Aussage der Stadt Premnitz, der Betrag der Kreisumlage würde über 
dem notwendigen Finanzbedarf des Landkreises liegen, nicht gefolgt werden.  
 
Gemäß § 130 Abs. 1 BbgKVerf dient die Kreisumlage grundsätzlich dazu, die Aufgabenerfül-
lung des Landkreises zu sichern, indem der nach der Haushaltsplanung festzustellende 
Fehlbedarf finanziert wird, der nicht durch anderweitige Einnahmequellen gedeckt wird. „Die 
Kreisumlage ist damit gesetzlich als Fehlbedarfsdeckungsabgabe konzipiert, die steuerähnli-
che Züge aufweist, und bewirkt einen interkommunalen Finanzausgleich zwischen dem 
Landkreis und den Gemeinden.“ (Kommentar Brandenburgische Kommunalverfassung § 
130, S. 5). 
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Anlage 2 BV-0312/17 
 

Somit sollen mit der Kreisumlage verbleibende Deckungslücken als Restfinanzbedarf ge-
schlossen werden, die nach Veranschlagung der sonstigen Erträge im Haushalt verbleiben 
(subsidiär).  
 
Der Finanzbedarf der Landkreise wird nur partiell durch die von den kreisangehörigen Ge-
meinden erhobene Umlage gedeckt. Der Anteil der geplanten allgemeinen Kreisumlage im 
Landkreis Havelland an den Gesamterträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 
22 %. Die Subsidiarität der Kreisumlage ist damit objektiv erkennbar.  
 
Die Einwendungen werden folglich zurückgewiesen. 
 
 
2. Haushaltssituation der Kommunen wurde nicht berücksichtigt 
 
Themen der Einwendung: 
 • Keine Bewertung des Landkreises, wie Kommunen mit geringsten freiwilligen      

Leistungen oder ohne Rücklage die Kreisumlage zahlen können • Bei unverändertem Hebesatz steigt die Zahllast für die Kommunen aufgrund höherer 
Umlagegrundlagen um 1,26 Mio. € 
(Stadt Premnitz) 
(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 
(Gemeinde Wustermark) 

 (Amt Nennhausen) 
 
Festlegung: den Einwendungen wird nicht stattgegeben. 
 
 
Das „Ermittlungsgebot“ aus aktueller verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung anderer Bun-
desländer wird vielfach zum Anlass genommen, den Landkreisen im Rahmen der Umlageer-
hebung detaillierte Ermittlungspflichten zum Finanzbedarf der Gemeinden aufzuerlegen. So 
wird insbesondere auf das Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 07.10.2016 
abgestellt, wonach die Festsetzung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung bereits dann 
rechtswidrig sei, wenn ein Landkreis die finanzielle Situation aller Gemeinden nicht vorab 
konkret ermittelt hat. Diese Ermittlungspflicht des Landkreises hätte zum Ziel, eine systema-
tische Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfs aller kreisangehörigen Gemeinden anzu-
stellen, um eine „Obergrenze“ für die Festlegung des Umlagesatzes definieren zu können.  
 
Dieser Rechtsprechung aus Thüringen hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
in einem Beschluss am 24.04.2017 allerdings eine eindeutige Absage erteilt. Als Begrün-
dung verweist das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg auf die in Brandenburg gel-
tende Rechtslage, speziell auf das in § 129 BbgKVerf geregelte Einwendungsverfahren. Das 
Brandenburgische Landesrecht stellt in § 129 BbgKVerf spezifische Verfahrensanforderun-
gen auf, die unter anderem bezwecken, dass die verlangte Abwägung der gleichrangigen 
Finanzinteressen der Gemeinden erfolgt und eine beliebige Aufgabenwahrnehmung und 
Festsetzung der Kreisumlage ausgeschlossen ist. Der Landkreis darf somit nicht seine Inte-
ressen einseitig zu Lasten der Gemeinden ausüben. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der 
Landkreis im Festsetzungsverfahren den Finanzbedarf jeder einzelnen Gemeinde ermitteln 
und gegenüber dem eigenen Finanzbedarf abwägen muss. Ein solches Ermittlungs- und 
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Abwägungsgebot würde die für die Landkreise bestehenden Verfahrensanforderungen ein-
deutig überspannen.  
 
Mit dem Beteiligungsrecht können die Gemeinden ihre Finanzinteressen im Rahmen der 
Abwägung geltend machen. Machen die Gemeinden eine unzureichende Finanzausstattung 
als Grenze ihrer Umlagepflicht geltend, bestehen dafür allerdings hohe inhaltliche und ver-
fahrensmäßige Hürden. Die Selbstverwaltungsgarantie schützt lediglich einen absoluten 
Kernbereich finanzieller Mindestausstattung.  
Der Kernbereich der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde wäre auch erst dann 
verletzt, wenn sie strukturell und auf Dauer nicht mehr ihre freiwilligen Aufgaben wahrneh-
men kann. Es ist jedoch Pflicht der Gemeinde und nicht des Landkreises, Anhaltspunkte zu 
liefern, dass die Gemeinde infolge ihrer Umlagepflicht trotz sparsamster Wirtschaftsführung 
und Ausnutzung aller Einnahmequellen nicht mehr in der Lage ist, freiwillige Aufgaben zu 
erfüllen.  
 
Indizien zur Überprüfung solcher Angaben könnten beispielsweise anhand der Feststellun-
gen der Rechnungsprüfungsämter bzw. Kommunalaufsichtsbehörden abgefragt werden.  
 
Um die Haushaltssituation der Städte, Gemeinden und Ämter im Landkreis Havelland beur-
teilen zu können, wurden von der Kommunalaufsicht zweckdienliche Daten abgefordert und 
als ausgewählte Indikatoren zusammengestellt. Diese Indikatoren spiegeln die Haushaltssi-
tuation 2017 der kreisangehörigen Gemeinden bezüglich des Ergebnishaushaltes, vorhan-
dener Rücklagen aus Überschüssen, geprüfter Jahresabschlüsse usw. wider und waren von 
Bedeutung bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Jahr 2018. In der 
Anlage 3 sind die entsprechenden Erhebungsbögen beigefügt.  
 
Die Festlegung des weiterhin konstanten Hebesatzes von 44,0 % ist aus Sicht des Landkrei-
ses grundsätzlich als zumutbar zu bewerten. Den Gemeinden verbleiben demnach für die 
eigene Bedarfsdeckung mehr als 55 % der eigenen Steuerkraft.  
 
Weiterhin wurde in den Einwendungen der Kommunen treffend bemerkt, dass bei gleichblei-
bendem Hebesatz die Kreisumlagezahllast aufgrund höherer Umlagegrundlagen um 1,26 
Mio. € steigt. Diese Feststellung ist der Tatsache geschuldet, dass auch die Umlagegrundla-
gen im Jahr 2018 (Orientierungsdaten) um 2.866.169 € steigen.  
Betrachtet man die  Umlagegrundlagen der Kreisumlage für das Jahr 2018, stellt man fest, 
dass bestimmte Steuerarten, die in Summe die Steuerkraftmesszahl ergeben und Teil der 
Umlagegrundlagen sind, gegenüber dem Vorjahr erheblich ansteigen. Zu nennen sind hier 
insbesondere die Grundsteuer A mit einer Steigerung von 7,9 %, Grundsteuer B mit einer 
Steigerung von 4,6 % sowie ein Anstieg der Gewerbesteuer von 6,5 %. Diese Faktoren wir-
ken sich positiv in der Summe der Umlagegrundlagen aus.  
 
Folgerichtig erhöht sich für die Gemeinden die Kreisumlagezahllast bei unverändertem He-
besatz, jedoch nur bedingt dadurch, dass ihr eine höhere Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr 
zugrunde liegt, somit der überwiegende Anteil der Mehrerträge bei den Gemeinden verbleibt.   
 
Die Einwendungen werden folglich zurückgewiesen. 
 
 
3. Festsetzung der differenzierten Kreisumlage in absoluten Beträgen rechts- 
    widrig 
 
Themen der Einwendung: 
 • Hinsichtlich § 18 BbgFAG wäre die Festsetzung in absoluten Beträgen rechtswidrig 

(Gemeinde Brieselang)  
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Festlegung: den Einwendungen wird nicht stattgegeben. 
 
 
Der Landkreis muss die differenzierte Kreisumlage nicht als „vom Hundertsatz“ der Umlage-
grundlagen festsetzen. Auf die Festsetzung nach § 130 Abs. 3 BbgKVerf findet die Regelung 
des § 18 BbgFAG keine Anwendung.  
 
Im Unterschied zu § 130 Abs. 1 BbgKVerf, wonach die allgemeine Kreisumlage „nach den 
hierfür geltenden Vorschriften“ und mithin auch nach den Vorschriften des Brandenburgi-
schen Finanzausgleichsgesetzes zu erheben ist, kann der Kreistag nach § 130 Abs. 3 
BbgKVerf davon abweichend eine besondere Belastung einzelner Landkreisteile beschlie-
ßen. § 130 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf ordnet dabei allein die entsprechende Geltung des § 130 
Abs. 2 BbgKVerf für die differenzierte Kreisumlage an, nimmt aber keinen Bezug auf Abs. 1 
und die dortige Verweisung auf die „hierfür geltenden Vorschriften“. Im Unterschied zur all-
gemeinen Kreisumlage ist somit bei der differenzierten Kreisumlage eine Festsetzung als 
„vom Hundertsatz“ der Umlagegrundlagen schon in gesetzessystematischer Hinsicht nicht 
erforderlich.  
 
Zudem würde eine solche Vorgabe den Sinn und Zweck der differenzierten Kreisumlage 
nicht gerecht. Mit der differenzierten Kreisumlage kann der Kreistag eine „nach dem Umfang 
näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung“ einzelner Landkreisteile unter Berück-
sichtigung des konkreten Vorteilsbezugs beschließen. Dem Ziel der vorteilsgerechten nähe-
ren Bestimmung würde es zuwiderlaufen, wenn der Kreistag hierbei an die Vorgaben des § 
18 BbgFAG gebunden wäre.  
 
Die Einwendungen werden folglich zurückgewiesen.  
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4. Sonstige Informationsbedarfe zur Haushaltsplanung 2018 
 
4.1 Steigende Kinderbetreuungskosten  
 
Thema: 
 • Erläuterungen S. 257, 27 keine Verbindung zum Produkt 36501 • Transferaufwand je Kind steigt, Deckungsgrad sinkt 

(Stadt Premnitz) 
(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 

 (Amt Nennhausen) 
 
Information des Landkreises: 
 
Die Erläuterungen auf S. 27 umfassen den kompletten Produktbereich 36 der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe. Das schließt u.a. auch das Ergebnis des Produkts 36501 Förderung 
von Kindertagesstätten mit ein, welches durch die weiteren Produkte des Produktbereiches 
36 zusätzlich verändert wird. 
 
 
4.2 Abweichungen bei den Abschreibungen   
 
Thema: 
 • Sprünge in den Jahren 2016, 2017, 2018 • 2017 deutlicher Anstieg  

(Stadt Premnitz) 
(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 
(Amt Nennhausen) 
 

Information des Landkreises: 
 
Abschreibungen werden grundsätzlich im Verfahren der Haushaltsplanung automatisiert be-
rechnet. Die Berechnung erfolgt entsprechend der bereits aktivierten Anlagegüter sowie der 
im Planverfahren neu einzubeziehenden Investitionen. Im Planverfahren 2018 wurden An-
passungen bezüglich bereits vorhersehbarer Terminverschiebungen einzelner Investitionen 
manuell in den Folgejahren korrigiert. 
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4.3 Folgekosten BTC  
 

Thema: 
 • Gründe für die deutliche Steigerung der Gesamtinvestitionssumme nicht erkennbar • Steigende Folgekosten  

(Stadt Premnitz) 
(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 
(Amt Nennhausen) 
 

Information des Landkreises: 
 
Bereits in 2015 erfolgte nach grober Kostenschätzung die Einstellung des Vorhabens in den 
Haushaltsplan 2016. Hier wurde von einem Förderanteil der ILB mit 50 % ausgegangen. 
Der Eigenanteil des Landkreises Havelland für diese Investition betrug dabei 6,4 Mio. €. 
 
Der Antrag an die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) erfolgte im Januar 2016. 
Dabei wurde von einem Durchführungszeitraum von 2016 – 2018 ausgegangen. 
 
Im Rahmen der Antragsprüfung wurde durch die ILB der Brandenburgische Landesbetrieb für 
Liegenschaften und Bauen (BLB) beauftragt, die baufachliche Prüfung der Antragsunterlagen 
vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wurden die Kosten des Investitionsvorhabens kon-
kretisiert. Diese sind gegenüber der ursprünglichen Antragstellung gestiegen. 
 
Die ILB erließ mit Datum von 22.12.2016 den Bewilligungsbescheid mit einer 80 %-igen För-
derung für das Investitionsvorhaben BTC. Aufgrund der langen Prüfungs- und Bearbeitungs-
zeit resultiert eine Verschiebung des Durchführungszeitraums für die Investition. Die Umset-
zung des Vorhabens soll nunmehr vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 erfolgen. 
 
Eine Anpassung der Ermächtigungen im Haushalt des Landkreises Havelland wurde notwen-
dig, welches sich insbesondere bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen des Vor-
habens 20.IAD.004 Bahntechnologie Campus Havelland widerspiegelt.  
 
Die Auszahlung der Mittel wird entsprechend den Bestimmungen der ILB überwacht. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der geplante Eigenanteil des Landkreises Havelland von 
6,4 Mio. € ausreichend. 
 
 
4.4      Steigende Personalkosten  
 
Thema: 
 • Große Anzahl an unbesetzten Stellen (2016: 83 Stellen) binden Mittel, die wahr-

scheinlich auch in 2018 nicht benötigt werden • Warum war der Überschuss (ca. 2 Mio. € bei 50 unbesetzten Stellen) in den letzten 
Jahresrechnungen nicht feststellbar? • Eine Überprüfung der bisher unbesetzten Stellen auf Besetzung ist dringend erforder-
lich  
(Stadt Premnitz) 
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(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 

 (Amt Nennhausen) 
 
Information des Landkreises: 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Stellenplan des Landkreises Havelland keinen Stel-
lenüberhang aufweist. Demnach sind sämtliche Planstellen innerhalb des Stellenplanes not-
wendig, um die Aufgabenerfüllung des Landkreises abzusichern.  
 
Die Tatsache, dass die tatsächlich besetzten Stellen vom Stellenplan abweichen, lässt sich 
mit natürlichen Entwicklungen des Personalkörpers erklären. Unter diese Entwicklungen fal-
len u.a. Personalabgänge (eigene Kündigungen, altersbedingte Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, Todesfälle), Dauererkrankungen und Elternzeit. Dementsprechend variiert die 
Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen.  
 
In der Planung der Personalkosten des Landkreises werden diese Erfahrungswerte in Bezug 
auf den Personalkörper bereits berücksichtigt. Demzufolge werden die eingestellten Mittel in 
2018 in dieser Form für Personalaufwendungen benötigt. An der Anzahl der laufenden Aus-
schreibungen ist zu erkennen, dass die derzeit unbesetzten Stellen einer Nachbesetzung 
zugeführt werden sollen und demnach nicht aus dem Stellenplan gestrichen werden können.      
 
Bedingt durch die erläuterte Berücksichtigung des Einsparungseffekts innerhalb der Haus-
haltsplanung des Landkreises tragen die Kosteneinsparrungen bereits dazu bei, die 
Kreisumlage konstant zu halten. Bei vollständiger Besetzung sämtlicher Planstellen müsste 
von einem deutlich höheren Jahresfehlbetrag ausgegangen werden, der ebenso Auswirkun-
gen auf die Höhe des Hebesatzes haben würde.       
 
 
4.5     Liquiditätssicherung     
 
Thema: 
 • Aufgeschobene Investitionen werden zu einem großen Finanzierungsproblem • Durch nicht verbrauchte Ermächtigungsübertragungen steht Liquidität zur Verfügung, 

die aus Planung nicht ablesbar ist • Fehlender Finanzierungsnachweis widerspricht dem Grundsatz der Haushaltswahr-
heit und –klarheit • es sollten Kredite mit günstigen Zinssätzen gesichert werden, die Sondertilgung sollte 
statt dessen unterbleiben 
(Stadt Premnitz) 
(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 
(Amt Nennhausen) 
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Information des Landkreises: 
 
Gemäß § 24 Abs.1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn keine anderen 
Regelungen getroffen wurden. 
Im Haushaltsaufstellungsverfahren ist häufig nicht zu erkennen, zu welchem konkreten Zeit-
punkt die Mittel benötigt werden bzw. Fördergelder und Zuschüsse fließen. Somit hat sich 
das Verfahren der Mittelübertragungen mit der Reform des kommunalen Haushaltsrechts 
bewährt und wird gewöhnlich in vielen Kommunen praktiziert. 
In der Budgetrichtlinie des Landkreises ist die Übertragbarkeit fest reglementiert. 
 
Die Umsetzung der Kreditsondertilgung über 1,3 Mio. € wurde eingehend geprüft. In diesem 
Zusammenhang wurde das Verhältnis derzeit marktüblicher Zinsen für Kredite mit den Ge-
bühren für Verwahrgelder gegenüber gestellt und bewertet. Die Sonderkredittilgung stellte 
dabei die wirtschaftlichere Variante dar. 
Um auf finanzielle Engpässe kurzfristig reagieren zu können, werden die auf dem Finanz-
markt angebotenen Zinssätze aktuell beobachtet und beurteilt.   
 
 
4.6     Rücklage und Vorsorge     
 
Thema: 
 • die vorläufige Jahresrechnung 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 0,8 Mio. € ab, 

damit wurde die Rücklage weit geringer in Anspruch genommen, als für 2016 geplant • großzügige Risikovorsorge, die zu wachsender Rücklage führt, wird zu großen Teilen 
durch die Kreisumlage gespeist von Kommunen, die defizitär sind 

 • Zinsen für mögliche Kassenkredite i.H.v. 100.000 € nicht nachvollziehbar • Auch diese Position wird anteilig über die Kreisumlage umgelegt 
(Stadt Premnitz) 
(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 

 (Amt Nennhausen) 
 
Information des Landkreises: 
 
Der Landkreis Havelland betreibt im Rahmen seiner Haushaltsplanung eine auf kommunaler 
Ebene übliche Risikovorsorge.  
Der vorläufige Jahresabschluss 2016 weist ein Defizit aus, welches durch die Rücklage aus-
geglichen wurde. Für das Haushaltsjahr 2017 zeigt die Tendenz, dass ebenfalls mit einem 
Defizit bis zum Jahresende gerechnet werden muss. Folglich wird der Rücklagenbestand 
des Landkreises Havelland in Anspruch genommen. Wie aus den Finanzplanjahren 2018 bis 
2021 hervor geht, ist jedoch ein Anwachsen des Rücklagenbestandes nicht geplant.  
 
Die erwähnten Zinsen i.H.v. 100.000 € sind für eventuell auftretende Notlagen hinsichtlich 
möglicher Finanzmittelbedarfe eingeplant.  
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4.7     Keine Übereinstimmung zwischen Ergebnisrechnung Pos. 19/20 und 
      der Übersicht der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung des 
      Landkreises Havelland (Haushaltsentwurf 2018 S. 629)  
 

Thema: 
 • Plausibilität der Übersicht S. 629 ist nicht gegeben 

(Stadt Premnitz) 
(Amt Rhinow) 
(Stadt Rathenow) 
(Gemeinde Brieselang) 
(Gemeinde Schönwalde-Glien) 
(Amt Friesack) 
(Gemeinde Milower Land) 
(Stadt Ketzin/Havel) 
(Amt Nennhausen) 
 

Information des Landkreises: 
 

Ich verweise auf die Beantwortung der Fragen zur Anhörung (Schreiben vom 
13.10.2017, Punkt 5) und ergänze hiermit folgende Anmerkung:   

 
Eine mathematische Plausibilität der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen mit dem 
Finanzergebnis der Ergebnisrechnung ist nicht vorgesehen.  
Gemäß des kommunalen VV Produkt-und Kontenrahmens sind  Erträge und Aufwendungen 
der Kontenbereiche 45 und 55 (Ergebnisgliederungscode 19 und 20) für Zahlungsbeziehun-
gen mit öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen mit Sonderrechnung oder in 
rechtlich selbstständiger Form, bei denen die eigene kommunale Körperschaft Mitglied, Trä-
ger oder unmittelbarer beziehungsweise mittelbarer Anteilseigner ist,  zu berücksichtigen.  
Die MBS stellt in ihrer Form keine Beteiligung dar. Gemäß § 36 des Brandenburgischen 
Sparkassengesetzes ist seit dem 19.07.2005 die Gewährsträgerhaftung entfallen und somit 
besteht kein eigentumsgleiches Recht mehr. Die jährliche Gewinnausschüttung der MBS ist 
in den Finanzerträgen enthalten. 
 
Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen sind demnach nur ein Teil der Erträge und 
Aufwendungen im Finanzergebnis und  können folglich nicht miteinander korrespondieren.  
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